
Aufnahmeantrag der   Freiwillige Feuerwehr 
Freiwilligen Feuerwehr  Neukirch / Lausitz 

Neukirch/ Lausitz    e-mail: wehrleitung@feuerwehr-neukirch.de 
    Tel.:  035951/ 3140  
    

 

 
Freiwillige Feuerwehr Neukirch/ Lausitz  

An der Feuerwache 2 

 

01904 Neukirch/ Lausitz 

 

 

Vorname  Tel. privat  

Nachname  Tel. geschäftlich  

Straße und Haus.- Nr.  Tel. mobil privat  

PLZ Ort  Tel. mobil geschäftlich  

Ortsteil  E-Mail privat  

 

Geschlecht m / w / d Staatsangehörigkeit  

Geburtsdatum  Konfession  

Geburtsort  Familienstand  

Geburtsland  Hochzeitstag  

Geburtsname    

(nicht Zutreffendes bitte streichen) 

Schulabschluss  Arbeitgeber  

Studium  erlernter Beruf  

Führerscheinklassen B1 / B / C1 / C / BE / C1E / CE ausgeübter Beruf  

(nicht Zutreffendes bitte streichen) 

Hausarzt  Brille ja / nein 

(nicht Zutreffendes bitte streichen) 

Kontoinhaber  

IBAN  

BIC  

Kreditinstitut  

 



besondere Kentnisse  

 

Ich bin/ war bereits Mitglied in einer andern Feuerwehr: 

Gemeindefeuerwehr  
Funktionen (ASGT, MA, 

GF, ZF, …) 
 

Ortsfeuerwehr  Ansprechpartner  

aktiv von bis  
Telefonnummer des 
Ansprechpartners 

 

Aktueller/ letzter 
Dienstgrad 

   

 

Erklärung des Antragstellers: 

Hiermit erkläre ich, dass ich frei von Krankheiten und sonstigen offensichtlichen Gebrechen bin. Ich erkenne 
die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Neukirch/ Lausitz an. Über die darin enthaltenen Rechte und Pflichten 
wurde ich aufgeklärt (Infoblatt). Des Weiteren sind mir die Rechte und Pflichten, die sich aus dem 
SächsBRKG ergeben bekannt (Infoblatt). Meine Pflichten in der Feuerwehr werde ich stets pünktlich und 
gewissenhaft erfüllen. Weiterhin verpflichte ich mich kameradschaftliches Verhalten zu zeigen. 

Meine E-Mailadresse darf für dienstliche Zwecke genutzt werden:  JA / NEIN 

Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde liegt dem Antrag bei: JA / NEIN wenn nicht, bitte 
nachreichen 

 

 

Ort, Datum    Unterschrift 

 

falls erforderlich Unterschrift der/ des Personensorgeberechtigten 

 

 

von der Wehrleitung auszufüllen: 

 

Entscheidung des Feuerwehrausschusses: 

Der Bewerber wird mit Wirkung:____________________    O aufgenommen O nicht aufgenommen 
 
Bemerkungen: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 Neukirch/L, den ....................................     ....................................................  

(Unterschrift Wehrleiter) 



Einwilligungserklärung Datenschutz - DSGVO 

§ 1 Welche Daten umfasst die Einwilligung

Die Einwilligungserklärung bezieht sich auf die von mir im Antrag angegebenen Daten. Dazu zählen: 

- Name

- Adresse / Adresse Arbeitgeber

- Geburtsdatum

- Geburtsort

- Geschlecht

- Kontaktdaten (Telefon- und Handynummer, E-Mail-Adresse)

- Zahlungsdaten

- Familienstand

§ 2 Zu welchen Zwecken werden die Daten verarbeitet

Mit der Unterzeichnung dieser Einwilligung erkläre ich mich einverstanden, dass die in diesem Antrag 

erhobenen Daten, zu den nachfolgenden weiteren Zwecken verarbeitet werden dürfen: 

- Verarbeitungen für statistische Erhebungen im Rahmen der Feuerwehrtätigkeit, welche zur Analyse

und Auswertung dienen.

- Verarbeitungen für die Herstellung von Fotografien und Filmen sowie deren Veröffentlichung in den

üblichen Medien der Freiwilligen Feuerwehr Neukirch/Lausitz (Internetauftritt). Dazu zählen die

Webseite, soziale Medien, öffentliche Druckerzeugnisse, Jahresrückblicke und Chroniken.

- Verarbeitungen im Rahmen der Ermittlung und Meldung an die zuständigen Stellen für die

Auszeichnung für aktiven und treuen Dienst, sowie die Antragsstellung für im Freistaat Sachen

gültige sonstige Auszeichnungen.

Für die Dienst- und Einsatzplanung sowie deren Dokumentation, für die nach Satzung gewährten 

Zuwendungen und die Nachweisführung absolvierter Lehrgänge im LRA Bautzen und der LFKS Sachsen 

ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 b und c DSGVO keine Einwilligung erforderlich. Dies schließt die Verarbeitung 

der Daten für die Planung und Organisation ärztlicher Untersuchungen nach Art. 9 Abs. 2 d DSGVO mit 

ein. 

§ 3 Dauer der Datenspeicherung

Die in § 1 genannten Daten können solange verwendet werden, wie meine Einwilligung besteht. 

§ 4 Widerruf der Einwilligung

Ich bin darüber informiert, dass ich meine erteilte Einwilligung jederzeit, kostenfrei, ohne die Angabe von 

Gründen, per Post, Fax, oder E-Mail widerrufen kann, bzw. sie mit Wirkung für die Zukunft abändern kann. 

……………………….., Neukirch / Lausitz Vor und Zuname in Druckschrift 

………………………………………….. 

…………………………………………………. 

Unterschrift (Erziehungsberechtigter) 



Info Blatt der Freiwilligen Feuerwehr Neukirch/ Lausitz zum 

Aufnahmeantrag für den Antragsteller 

Schön, dass Du dich entschieden hast in unserer Feuerwehr Mitglied zu werden. Um Dir den Einstig 

und die ersten Schritte etwas leichter zu machen möchten wir Dir hier ein paar Informationen, bzw. 

Hilfestellungen geben. 

 Als erstes musst Du natürlich den Aufnahmeantrag und die Einwilligungserklärung

Datenschutz - DSGVO ausdrucken, wenn nicht schon geschehen.

 Dann müssen diese beiden Sachen von Dir ausgefüllt werden. Wunder Dich bitte nicht, dass

wir so viel von Dir wissen wollen. Um uns aber die Arbeit zu erleichtern und dass wir im

Nachgang alles gleich zusammen haben, was wir von Dir benötigen, fragen wir gleich alles

Nötige ab. Deine Bankdaten benötigen wir zum Beispiel um Aufwandsentschädigungen zu

überweisen.

 Zur Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr Neukirch/ Lausitz benötigst Du ein

Führungszeugnis. Dies bekommst Du bei deinem zuständigen Einwohnermeldeamt. Dort

beantragst Du ein „Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde“. Wenn Du aus Neukirch

bist, dann sage bitte bei der Beantragung gleich dazu, dass dies für die Feuerwehr ist. Dann

ist das auch gleich kostenlos für Dich. Wenn Du nicht in Neukirch gemeldet bist, dann bitten

wir dich uns eine Quittung mitzubringen, wir erstatten Dir den Betrag dann zurück.

 Ließ Dir bitte unsere Satzung durch. Diese ist Grundlage für unser Zusammenwirken in der

Feuerwehr Neukirch/ Lausitz. Jeder Angehörige unserer Wehr muss diese Satzung

anerkennen. Besonders zu beachten sind hier Deine Rechte und Pflichten in der Feuerwehr.

Finden kannst Du die Satzung hier: www.feuerwehr-neukirch.de

 Beachte bitte auch folgende Punkte aus dem sächsBRGK (Sächsisches Gesetz über den

Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz):

o § 18 „Freiwillige Feuerwehren“

o § 61 „Freistellung“

o § 62 „Lohnfortzahlung, Verdienstausfall“

o § 63 „Auslagenersatz, Aufwandsentschädigung und Ersatz von Sachschäden“

 Jetzt muss der ausgefüllte Antrag und das Blatt zur DSGVO nur noch zur Feuerwehr

Neukirch/ Lausitz gelangen, entweder postalisch an:

Freiwillige Feuerwehr Neukirch/ Lausitz 
An der Feuerwache 2 
01904 Neukirch/L. 

oder einfach in den Briefkasten der Feuerwehr. 
 Und nun? Bitte einfach abwarten. Wir halten in gewissen Abständen Ausschusssitzungen

ab. Zu einer solchen wirst Du dann von uns eingeladen. Bei diesem Termin bekommst Du
die Möglichkeit dich dem Feuerwehrausschuss vorzustellen und bekommst eventuell noch
die ein oder andere Frage zu deiner Person gestellt – alles nichts Aufregendes. Im Anschluss
wird kurz über Deinen Antrag beraten und Du bekommst sofort die Entscheidung mitgeteilt.

 Ist die Entscheidung positiv, dann bist Du sofort Mitglied unserer Feuerwehr!

 Aber was nun? Du bekommst von uns einen Dienstplan ausgehändigt. Ab sofort kannst Du
an den Ausbildungsdiensten der Feuerwehr teilnehmen. Dein erster Dienst gestaltet sich
meist so, dass Du dich den Kameradinnen und Kameraden vorstellst. Im Anschluss geht
unser Hauptgerätewart in unserer Kleiderkammer für dich ein paar passende Sachen suchen
und weißt Dir einen Spind zu.

 Bist Du bereits Mitglied in einer anderen Feuerwehr so bitten wir Dich folgende Unterlagen
mitzubringen:

o alle Urkunden deiner absolvierten Lehrgänge
o die letzte Beförderungsurkunde



o eine formlose Bestätigung Deines Wehrleiters, dass er Kenntnis davon hat, dass Du
bei uns Mitglied werden willst/ geworden bist sowie sein Einverständnis, dass auf
Deinem Alarmpiepser unsere Alarmschleife programmiert werden darf

 Um dann aber am Einsatzgeschehen teilnehmen zu dürfen musst Du zuerst noch die
Feuerwehrgrundausbildung absolvieren und bestehen. Diesen Lehrgang muss jede
Einsatzkraft durchlaufen und umfasst 70 Ausbildungsstunden. Im Anschluss an diesen
Lehrgang darfst Du zu Einsätzen mitfahren.

 Nach der Grundausbildung, auch Truppmann/-frau Teil 1 genannt, musst Du dich innerhalb
der nächsten zwei Jahre im Ausbildungsdienst der Feuerwehr beweisen um den
Truppmann/-frau Teil 2 zu erlangen. Von nun an stehen Dir viele weitere spannende und
breitgefächerte Lehrgänge offen.



1 

____________________________________________________________________________________ 
Feuerwehrsatzung     redaktionelle Textfassung der Satzung 2007 V1.4.1, beschlossen in Gemeinderatssitzung am 
21.3.2007 mit der Änderungssatzung vom 31.1.2013, beschlossen im Gemeinderat am 30.1.2013  
Hinweis: die Regelungen der Änderungssatzung sind kursiv und fett gedruckt, die ersetzten Regelungen der Satzung 2007 sind 
durchgestrichen. 

Feuerwehrsatzung der Gemeinde Neukirch/Lausitz 

Der Gemeinderat der Gemeinde Neukirch/Lausitz  hat am 21.3.2007 auf Grund von 
1. § 4 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der geltenden
Fassung und 2. § 15 Abs. 4 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und
Katastrophenschutz (SächsBRKG) vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647) in der geltenden
Fassung die nachfolgende Satzung beschlossen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Neukirch/Lausitz  hat am 30.1.2013  auf Grund von 
1. § 4 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der geltenden
Fassung und 2. § 15 Abs. 4 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und
Katastrophenschutz (SächsBRKG) vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647) in der geltenden
Fassung die Satzung zur Änderung der Feuerwehrsatzung beschlossen.

§ 1
Begriff, Gliederung und Leitung der Feuerwehr 

(1) Die Gemeindefeuerwehr Neukirch/Lausitz ist eine Einrichtung der Gemeinde ohne
eigene Rechtspersönlichkeit.

(2) Die Freiwillige Feuerwehr Neukirch/Lausitz führt den Namen
Freiwillige Feuerwehr „Kurt Wolf“ Neukirch/Lausitz. 

(3) entfällt [Die Regelungen der Mustersatzung zu hauptberuflichen Wehrangehörigen
werden nicht übernommen.]

(4) Neben der aktiven Abteilung der Feuerwehr bestehen eine Jugendfeuerwehr, die in
Jugendgruppen gegliedert sein kann sowie die Alters- und Ehrenabteilung, in der
Gemeindefeuerwehr kann ein musiktreibender Zug unterhalten werden.

(5) Die Leitung der Gemeindefeuerwehr obliegt dem Gemeindewehrleiter und seinem
Stellvertreter.

§ 2
Pflichten der Gemeindefeuerwehr 

(1) Die Gemeindefeuerwehr hat die Pflichten
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Bränden zu schützen,
- technische Hilfe bei der Bekämpfung von Katastrophen, im Rahmen des
Rettungsdienstes und der Beseitigung von Umweltgefahren zu leisten und
- nach Maßgabe der §§ 22 und 23 SächsBRKG Brandverhütungsschauen und
Brandsicherheitswachen durchzuführen.
(2) Der Bürgermeister oder sein Beauftragter kann die Gemeindefeuerwehr zu
Hilfeleistungen bei der Bewältigung besonderer Notlagen heranziehen.
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Feuerwehrsatzung     redaktionelle Textfassung der Satzung 2007 V1.4.1, beschlossen in Gemeinderatssitzung am 
21.3.2007 mit der Änderungssatzung vom 31.1.2013, beschlossen im Gemeinderat am 30.1.2013  
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§ 3 entfällt
[Die Regelungen der Mustersatzung zu Laufbahn- und Tarifbestimmungen für 

hauptberuflichen Wehrangehörigen werden nicht übernommen.] 

§ 4
Aufnahme in die Feuerwehr 

(1) Voraussetzungen für die Aufnahme in die aktive Abteilung Gemeindefeuerwehr
sind:
- die Vollendung des 16. Lebensjahres,
- die Erfüllung der gesundheitlichen Anforderung an den Feuerwehrdienst,
- die charakterliche Eignung,
- die Verpflichtung zu einer längeren Dienstzeit sowie
- die Bereitschaft zur Teilnahme an der Ausbildung.
Die Bewerber dürfen nicht ungeeignet im Sinne von § 18 Abs. 4 SächsBRKG sein.
Ein Nachweis hierfür kann im Zweifelsfall eingefordert werden.
Bei Minderjährigen muss die Zustimmung der Erziehungsberechtigten vorliegen.

(2) Die Bewerber sollten in der Gemeinde wohnhaft sein und in keiner anderen
Hilfsorganisation ehrenamtlich tätig sein. Der Feuerwehrausschuss kann
Ausnahmen zulassen.

(3) Aufnahmegesuche sind schriftlich an den Gemeindewehrleiter zu richten. Über
die Aufnahme entscheidet der Gemeindewehrleiter nach Anhörung des
Feuerwehrausschusses. Jeder Angehörige der Feuerwehr erhält bei seiner
Aufnahme einen Dienstausweis.

(4) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Die Gründe für eine
Ablehnung des Aufnahmegesuches sind dem Bewerber schriftlich mitzuteilen.

(5) Die Probezeit beträgt 12 Monate.

Regelung der Satzung 2007: 
(1) Voraussetzungen für die Aufnahme in die aktive Abteilung Gemeindefeuerwehr sind:
- die Vollendung des 16. Lebensjahres,
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- die Erfüllung der gesundheitlichen Anforderung an den Feuerwehrdienst,
- die charakterliche Eignung,
- die Verpflichtung zu einer längeren Dienstzeit sowie
- die Bereitschaft zur Teilnahme an der Ausbildung.
Die Bewerber dürfen nicht ungeeignet im Sinne von § 18 Abs. 3 SächsBRKG sein.
Bei Minderjährigen muss die Zustimmung der Erziehungsberechtigten vorliegen.

(2) Die Bewerber sollten in der Gemeinde wohnhaft sein und in keiner anderen
Hilfsorganisation ehrenamtlich tätig sein. Der Feuerwehrausschuss kann Ausnahmen
zulassen.

(3) Aufnahmegesuche sind schriftlich an den Gemeindewehrleiter zu richten. Über die
Aufnahme entscheidet der Gemeindewehrleiter nach Anhörung des
Feuerwehrausschusses. Jeder Angehörige der Feuerwehr erhält bei seiner Aufnahme
einen Dienstausweis.

(4) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Die Gründe für eine Ablehnung des
Aufnahmegesuches sind dem Bewerber schriftlich mitzuteilen.

§ 5
Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes 

(1) Der aktive Feuerwehrdienst endet, wenn der Angeh örige der
Gemeindefeuerwehr
- das 65. Lebensjahr vollendet hat,
- aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung seiner Dienstpflichten dauernd
unfähigist,
- ungeeignet zum Feuerwehrdienst entsprechend § 18 Abs. 4 SächsBRKG wird
oder
- aus der Gemeindefeuerwehr entlassen oder ausgeschlossen wird.

Regelung der Satzung 2007: 
(1) Der aktive Feuerwehrdienst endet, wenn der Angehörige der Gemeindefeuerwehr
- das 65. Lebensjahr vollendet hat,
- aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung seiner Dienstpflichten dauernd unfähig
ist,
- ungeeignet zum Feuerwehrdienst entsprechend § 18 Abs. 3 SächsBRKG wird oder
- aus der Gemeindefeuerwehr entlassen oder ausgeschlossen wird.

(2) Ein Feuerwehrangehöriger ist auf Antrag zu entlassen, wenn der Dienst in der
Gemeindefeuerwehr für ihn aus persönlichen oder beruflichen Gründen eine besondere
Härte bedeutet.
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(3) Ein Feuerwehrangehöriger hat die Verlegung seines ständigen Wohnsitzes in eine
andere Gemeinde unverzüglich dem Gemeindewehrleiter schriftlich anzuzeigen. Er ist
auf schriftlichen Antrag aus dem Feuerwehrdienst zu entlassen.
Eine Entlassung kann ohne Antrag erfolgen, wenn dem Feuerwehrangehörigen die
Dienstausübung in der Feuerwehr aufgrund der Verlegung des Wohnsitzes nicht mehr
möglich ist.

(4) Ein Feuerwehrangehöriger kann bei fortgesetzter Nachlässigkeit im Dienst oder in
der Aus- und Fortbildung sowie bei schweren Verstößen gegen die Dienstpflicht nach
Anhörung im Feuerwehrausschuss aus der Gemeindefeuerwehr ausgeschlossen
werden.

(5) Der Bürgermeister entscheidet nach Anhörung des Feuerwehrausschusses
über die Entlassung oder den Ausschluss und stellt die Beendigung des
Feuerwehrdienstes unter Angabe der Gründe schriftlich fest. Ausgeschiedene
Feuerwehrangehörige können auf Antrag eine Bescheinigung über die Dauer der
Zugehörigkeit zur Feuerwehr, den letzten Dienstgrad und die zuletzt ausgeübte Funktion
erhalten.

§ 6
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Feuerwehr 

(1) Die aktiven Angehörigen der Gemeindefeuerwehr haben das Recht, den
Gemeindewehrleiter, den Stellvertreter und die zusätzlichen Mitglieder des
Feuerwehrausschusses zu wählen.

(2) Die Gemeinde hat nach Maßgabe des § 61 Abs. 1 SächsBRKG die Freistellung der
Angehörigen der Feuerwehr für die Teilnahme an Einsätzen, Einsatzübungen und für
die Aus- und Fortbildung zu erwirken.

(3) Gemeindewehrleiter und sein Stellvertreter, Gerätewarte, der Jugendfeuerwehrwart
und Angehörige der Gemeindefeuerwehr, die regelmäßig über das übliche Maß hinaus
Feuerwehrdienst leisten, erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe der dafür in
einer besonderen Satzung der Gemeinde festgelegten Beträge.

(4) Angehörige der Gemeindefeuerwehr erhalten auf Antrag die Auslagen, die ihnen
durch die Ausübung des Feuerwehrdienstes einschließlich der Teilnahme an der Aus- 
und Fortbildung entstehen. Darüber hinaus erstattet die Gemeinde Sachschäden, die
Angehörigen der Feuerwehr in Ausübung ihres Dienstes entstehen, sowie
vermögenswerte Versicherungsnachteile nach Maßgabe des § 63 Abs. 2 SächsBRKG.
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(5) Die aktiven Angehörigen der Gemeindefeuerwehr haben die ihnen aus der
Mitgliedschaft in der Feuerwehr erwachsenden Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen. Sie
sind insbesondere verpflichtet:
- am Dienst und an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der
Feuerwehrdienstvorschriften regelmäßig und pünktlich teilzunehmen,
- sich bei Alarm unverzüglich an der Feuerwache einzufinden (gilt nur für die aktive
Abteilung),
- den dienstlichen Weisungen und Befehlen der Vorgesetzten nachzukommen,
- Verschwiegenheit über dienstliche Angelegenheiten zu wahren,
- im Dienst und außerhalb des Dienstes ein vorbildliches Verhalten zu zeigen und sich
den anderen Angehörigen der Feuerwehr gegenüber kameradschaftlich zu verhalten,
- die Feuerwehrdienstvorschriften und Unfallverhütungsvorschriften für den
Feuerwehrdienst zu beachten und
- die ihnen anvertrauten Ausrüstungsgegenstände, Geräte und Einrichtungen
gewissenhaft zu pflegen und sie nur zu dienstlichen Zwecken zu benutzen. Festgestellte
Schäden sind unverzüglich zu melden.

(6) Die aktiven Angehörigen der Gemeindefeuerwehr haben eine Ortsabwesenheit von
länger als zwei Wochen dem Gemeindewehrleiter oder seinem Stellvertreter rechtzeitig
anzuzeigen.
Eine Dienstverhinderung ist rechtzeitig zu melden.

(7) Verletzt ein Angehöriger der Gemeindefeuerwehr schuldhaft die ihm obliegenden
Dienstpflichten, so kann der Gemeindewehrleiter
- einen mündlichen oder schriftlichen Verweis erteilen,
- die Androhung des Ausschlusses aussprechen oder
- den Ausschluss beim Bürgermeister beantragen.
Dem Angehörigen der Feuerwehr ist Gelegenheit zu geben, sich zu den gegen ihn
vorgebrachten Vorwürfen zu äußern.

§ 7
Jugendfeuerwehr 

(1) In die Jugendfeuerwehr können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16.
Lebensjahres aufgenommen werden. § 18 Abs. 4 Satz 2 SächsBRKG bleibt unberührt.
Dem Aufnahmeantrag muss die schriftliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten
beigefügt sein.

(2) Über die Aufnahme entscheidet der Jugendfeuerwehrwart im Einvernehmen mit dem
Gemeindewehrleiter. Im Übrigen gelten die Festlegungen des § 4 entsprechend.

(3) Die Zugehörigkeit zur Jugendfeuerwehr endet, wenn das Mitglied
- in die aktive Abteilung aufgenommen wird,
- aus der Jugendfeuerwehr austritt,
- den körperlichen Anforderungen nicht mehr gewachsen ist oder
- aus der Jugendfeuerwehr entlassen oder ausgeschlossen wird.
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Gleiches gilt, wenn die Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung nach Absatz 1 
schriftlich zurücknehmen. 

(4) Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr wählen den Jugendfeuerwehrwart für die Dauer
von fünf Jahren entsprechend den Festlegungen in § 16. Wiederwahl ist zulässig. Das
Wahlergebnis ist dem Feuerwehrausschuss zur Bestätigung vorzulegen. Der
Jugendfeuerwehrwart ist Angehöriger der aktiven Abteilung der Feuerwehr und muss
neben feuerwehrspezifischen Kenntnissen über ausreichende Erfahrungen im Umgang
mit Jugendlichen verfügen. Er vertritt die Jugendfeuerwehr nach außen.

(5) Ist die Jugendfeuerwehr nach § 1 Abs. 4 in Jugendgruppen unterteilt, wählen die
Mitglieder der Jugendgruppen den oder die Jugendgruppenleiter für die Dauer von zwei
Jahren entsprechend den Festlegungen in § 16. Das Wahlergebnis ist dem
Feuerwehrausschuss zur Bestätigung vorzulegen.

§ 8
Alters- und Ehrenabteilung 

(1) In die Alters- und Ehrenabteilung können Angehörige der Gemeindefeuerwehr bei
Überlassung der Dienstkleidung übernommen werden, wenn sie aus dem aktiven Dienst
in der Freiwilligen Feuerwehr ausgeschieden sind.

(2) Der Feuerwehrausschuss kann auf Antrag Angehörigen der aktiven Abteilung
den Übergang in die Alters- und Ehrenabteilung gestatten, wenn der Dienst in der
Gemeindefeuerwehr für sie aus persönlichen oder beruflichen Gründen eine besondere
Härte bedeutet.

(3) Die Angehörigen der Alters- und Ehrenabteilung wählen ihren Leiter für die Dauer
von fünf Jahren.

§ 8a
Passive Angehörige der Feuerwehr 

(1) Der Feuerwehrausschuss kann auf Antrag für Angehörige der aktiven Abteilung der
Feuerwehr für die Dauer von höchstens einem Jahr eine passive Angehörigkeit zur
Freiwilligen Feuerwehr feststellen, wenn der Dienst in der Feuerwehr für den
Antragsteller aus persönlichen oder beruflichen Gründen vorübergehend eine
besondere Härte bedeutet. Zeiten einer passiven Angehörigkeit zur Freiwilligen
Feuerwehr werden nicht als aktive Dienstzeiten angerechnet.

(2) Der Antrag kann zweimal wiederholt gestellt werden.

(3) Für passive Angehörige der Feuerwehr finden die Vorschriften des § 6 Absätze 1, 2,
3, 4, und 5 dieser Satzung keine Anwendung.
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§ 9
Ehrenmitglieder 

Der Bürgermeister kann auf Vorschlag des Feuerwehrausschusses verdiente 
ehrenamtliche Angehörige der Gemeindefeuerwehr oder Personen, die sich um das 
Feuerwehrwesen oder den Brandschutz besonders verdient gemacht haben, zu 
Ehrenmitgliedern der Feuerwehr ernennen. 

§ 10
Organe der Gemeindefeuerwehr  

Organe der Gemeindefeuerwehr sind: 
- die Hauptversammlung,
- der Feuerwehrausschuss und
- die Gemeindewehrleitung.

§ 11
Hauptversammlung 

(1) Unter dem Vorsitz des Wehrleiters ist jährlich eine ordentliche Hauptversammlung
aller Angehörigen der Feuerwehr durchzuführen. Der Hauptversammlung sind alle
wichtigen Angelegenheiten der Feuerwehr, soweit zu ihrer Behandlung und
Entscheidung nicht andere Organe zuständig sind, zur Beratung und Beschlussfassung
vorzulegen. In der Hauptversammlung hat der Wehrleiter einen Bericht über die
Tätigkeit der Feuerwehr im abgelaufenen Jahr abzugeben. Der Kassenverwalter hat den
Kassenbericht vorzutragen. Die Rechnungsprüfer legen den Prüfbericht vor. Die
Hauptversammlung beschließt über die Annahme der Jahresrechnung und die
Entlastung des Kassenverwalters. Die Hauptversammlung wählt die übrigen Organe der
Feuerwehr.

(2) Die ordentliche Hauptversammlung ist vom Gemeindewehrleiter einzuberufen. Eine
außerordentliche Hauptversammlung ist innerhalb eines Monats einzuberufen, wenn
das von mindestens einem Drittel der aktiven Angehörigen der Feuerwehr schriftlich
unter Angabe der Gründe gefordert wird. Zeitpunkt und Tagesordnung der
Hauptversammlung sind den Angehörigen der Feuerwehr und dem Bürgermeister
mindestens 14 Tage vor der Versammlung bekannt zu geben.

(3) Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer
Mitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist innerhalb eines Monats eine
zweite Hauptversammlung einzuberufen, die unabhängig von der Zahl der anwesenden
Mitglieder beschlussfähig ist. Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher
Stimmenmehrheit gefasst. Auf Antrag ist geheim abzustimmen.

(4) Über die Hauptversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die dem
Bürgermeister vorzulegen ist.
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§ 12
Feuerwehrausschuss 

(1) Der Feuerwehrausschuss ist beratendes Organ der Wehrleitung. Er behandelt
Fragen der Finanzplanung der Gemeinde für die Feuerwehr sowie der Dienst- und
Einsatzplanung. Er wird für die Dauer von fünf Jahren gewählt.

(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Gemeindewehrleiter als Vorsitzenden
sowie dessen Stellvertreter, dem Jugendfeuerwehrwart, dem Leiter der Alters- und
Ehrenabteilung, dem Leiter des musiktreibenden Zuges (soweit dieser vorhanden ist),
dem Kassenverwalter, dem Pressesprecher sowie weiteren 5 gewählten Mitgliedern der
aktiven Abteilung.

(3) Der Leiter der Alters- und Ehrenabteilung, der Schriftführer, der Kassenverwalter, der
Pressesprecher, der Jugendfeuerwehrwart und der Leiter des musiktreibenden Zuges
(soweit ein musiktreibender Zug vorhanden ist) nehmen ohne Stimmberechtigung von
Amts wegen an den Beratungen des Feuerwehrausschusses teil.

(4) Der Feuerwehrausschuss soll mindestens viermal im Jahr tagen. Die Beratungen
sind vom Vorsitzenden mit Bekanntgabe der vorgesehenen Tagesordnung mindestens 3
Tage vor der Sitzung einzuberufen. Der Feuerwehrausschuss muss einberufen werden,
wenn dies mindestens ein Drittel seiner Mitglieder bei Angabe der von ihnen geforderten
Tagesordnung verlangt. Der Feuerwehrausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die
Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind.

(5) Der Bürgermeister ist zu den Beratungen des Feuerwehrausschusses einzuladen.

(6) Beschlüsse des Feuerwehrausschusses werden mit einfacher Stimmenmehrheit
gefasst. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

(7) Die Beratungen des Feuerwehrausschusses sind nicht öffentlich. Über die
Beratungen ist eine Niederschrift anzufertigen.

§ 13
Wehrleitung 

(1) Der Wehrleitung gehören der Gemeindewehrleiter und sein Stellvertreter an.

(2) Die Wehrleitung wird in der Hauptversammlung in geheimer Wahl für die Dauer von
fünf Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig.

(3) Gewählt werden kann nur, wer der Gemeindefeuerwehr aktiv angehört, über die für
diese Dienststellung erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen und die
erforderlichen persönlichen und fachlichen Voraussetzungen verfügt.
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(4) Der Gemeindewehrleiter und sein Stellvertreter werden nach der Wahl durch die
Hauptversammlung und nach Zustimmung durch den Gemeinderat vom Bürgermeister
bestellt.

(5) Der Gemeindewehrleiter und sein Stellvertreter haben ihr Amt nach Ablauf der
Wahlperiode oder im Falle eines beabsichtigten vorzeitigen Ausscheidens bis zur
Berufung eines Nachfolgers weiterzuführen. Steht kein Nachfolger zur Verfügung, kann
der Bürgermeister geeignete Personen mit der kommissarischen Leitung der
Gemeindefeuerwehr beauftragen. Kommt innerhalb eines Monats nach Freiwerden der
Stelle keine Neuwahl zustande, setzt der Bürgermeister bis zur satzungsgemäßen
Bestellung eines Nachfolgers einen Feuerwehrangehörigen mit Zustimmung des
Gemeinderates als Gemeindewehrleiter oder Stellvertreter ein.

(6) Der Gemeindewehrleiter ist für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr verantwortlich
und führt die ihm durch Gesetz und diese Satzung übertragenen Aufgaben aus. Er hat
insbesondere
- auf die ständige Verbesserung des Ausbildungsstandes der Angehörigen der
Feuerwehr entsprechend den Feuerwehrdienstvorschriften hinzuwirken,
- die Zusammenarbeit der Feuerwehren bei Übungen und Einsätzen zu regeln,
- die Dienste so zu organisieren, dass jeder aktive Feuerwehrangehörige jährlich an
mindestens 40 Stunden Ausbildung teilnehmen kann,
- dafür zu sorgen, dass die Dienst- und Ausbildungspläne aufgestellt und dem
Feuerwehrausschuss vorgelegt werden,
- die Tätigkeit der Zug- und Gruppenführer und der Gerätewarte zu kontrollieren,
- auf eine ordnungsgemäße, den Vorschriften entsprechende Ausrüstung der Feuerwehr
hinzuwirken,
- für die Einhaltung der Feuerwehrdienstvorschriften und der einschlägigen
Unfallverhütungsvorschriften
zu sorgen,
- bei der Verwendung minderjähriger Feuerwehrangehöriger die Einhaltung der
Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes sicherzustellen und
- Beanstandungen, die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr betreffend, dem Bürgermeister
mitzuteilen.

(7) Der Bürgermeister kann dem Gemeindewehrleiter weitere Aufgaben des
Brandschutzes übertragen.

(8) Der Gemeindewehrleiter soll den Bürgermeister und den Gemeinderat in allen
feuerwehr- und brandschutztechnischen Angelegenheiten beraten.
Er ist zu den Beratungen in der Gemeinde zu Angelegenheiten der Feuerwehr und des
Brandschutzes zu hören.

(9) Der stellvertretende Gemeindewehrleiter hat den Gemeindewehrleiter bei der
Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen und ihn bei Abwesenheit mit allen Rechten
und Pflichten zu vertreten.
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(10) Der Gemeindewehrleiter oder sein Stellvertreter können bei groben Verstößen
gegen die Dienstpflichten oder wenn sie die im Absatz 3 geforderten Voraussetzungen
nicht mehr erfüllen, vom Gemeinderat nach Anhörung des Feuerwehrausschusses
abberufen werden.

§ 14
Unterführer, Gerätewarte 

(1) Als Unterführer (Zug- und Gruppenführer) dürfen nur Angehörige der Feuerwehr
eingesetzt werden, die persönlich geeignet sind, über praktische Erfahrungen im
Feuerwehrdienst verfügen sowie die erforderliche Qualifikation besitzen. Die
erforderliche Qualifikation kann insbesondere durch die erfolgreiche Teilnahme an den
vorgeschriebenen Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule Sachsen nachgewiesen
werden.

(2) Die Unterführer werden auf Vorschlag des Gemeindewehrleiters im Einvernehmen
mit dem Feuerwehrausschuss auf die Dauer von fünf Jahren vom Gemeindewehrleiter
bestellt. Der Gemeindewehrleiter kann die Bestellung nach Anhörung im
Feuerwehrausschuss widerrufen. Die Unterführer haben ihre Aufgaben nach Ablauf der
Amtszeit bis zur Bestellung eines Nachfolgers weiter zu erfüllen. Wiederbestellung ist
zulässig.

(3) Die Unterführer führen ihre Aufgaben nach Weisungen ihrer Vorgesetzten aus.

(4) Für Gerätewarte gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. Sie haben die Ausrüstung
und die Einrichtungen der Feuerwehr zu verwahren und zu warten. Prüfpflichtige Geräte
sind zum festgelegten Termin zu prüfen oder zur Prüfung vorzustellen. Festgestellte
Mängel sind unverzüglich dem Wehrleiter zu melden.

§ 15
Schriftführer und Pressesprecher  

(1) Der Schriftführer und der Pressesprecher werden vom Feuerwehrausschuss für die
Dauer von fünf Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig.

(2) Der Schriftführer hat Niederschriften über die Beratungen des
Feuerwehrausschusses und über Hauptversammlungen zu fertigen.

(3) Der Pressesprecher ist verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der
Freiwilligen Feuerwehr.
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§ 16
Wahlen 

(1) Die nach § 17 Abs. 2 SächsBRKG durchzuführenden Wahlen sind mindestens zwei
Wochen vorher, zusammen mit dem Wahlvorschlag, den Angehörigen der
Gemeindefeuerwehr bekannt zu machen. Der Wahlvorschlag sollte mehr Kandidaten
enthalten als zu wählen sind und muss vom zuständigen Feuerwehrausschuss bestätigt
sein.

(2) Wahlen sind geheim durchzuführen. Steht nur ein Kandidat zur Wahl, kann mit
Zustimmung der Hauptversammlung die Wahl offen erfolgen.

(3) Wahlen sind vom Bürgermeister, seinem Stellvertreter oder einem von ihm
benannten Beauftragten zu leiten. Die Wahlversammlung benennt zwei Beisitzer, die
zusammen mit dem Wahlleiter die Stimmenauszählung vornehmen.

(4) Wahlen können nur dann vorgenommen werden, wenn mehr als die Hälfte der
Wahlberechtigten anwesend ist.

(5) Die Wahl des Gemeindewehrleiters und seines Stellvertreters gemäß § 13 Abs. 4
erfolgt in getrennten Wahlgängen. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der
anwesenden Wahlberechtigten erhalten hat. Erreicht kein Kandidat im ersten Wahlgang
die absolute Mehrheit, so ist eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den
meisten Stimmen durchzuführen, bei der die einfache Mehrheit entscheidet. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(6) Die Wahl der im § 12 Abs. 2 genannten weiteren 5 Mitglieder der aktiven Abteilung in
den Feuerwehrausschuss ist als Mehrheitswahl ohne Stimmhäufung durchzuführen.
Wahlberechtigt sind die Angehörigen der aktiven Abteilung. Jeder Wahlberechtigte hat
so viele Stimmen, wie Ausschussmitglieder zu wählen sind. In den Feuerwehrausschuss
sind diejenigen Angehörigen der aktiven Abteilung gewählt, die die meisten Stimmen
erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(7) Die Gewählten sind zu fragen, ob sie die Wahl annehmen.

(8) Die Niederschrift über die Wahl ist spätestens eine Woche nach der Wahl durch den
Wahlleiter dem Bürgermeister zur Vorlage an den Gemeinderat zu übergeben.
Stimmt der Gemeinderat dem Wahlergebnis nicht zu, ist innerhalb eines Monats eine
Neuwahl durchzuführen.
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(9) Kommt innerhalb eines Monats die Wahl des Gemeindewehrleiters oder seines
Stellvertreters nicht zustande oder stimmt der Gemeinderat dem Wahlergebnis
wiederum nicht zu, hat der Feuerwehrausschuss dem Bürgermeister eine Liste der
Angehörigen der Feuerwehr vorzulegen, die seiner Meinung nach für eine der
Funktionen in Frage kommen. Der Bürgermeister setzt dann nach § 13 Abs. 5 die
Wehrleitung ein.

§ 17
Kameradschaftskasse 

(1) Für die Feuerwehr wird eine Kameradschaftskasse für die Kameradschaftspflege
und die Durchführung von Veranstaltungen gebildet.

(2) Die Kameradschaftskasse besteht aus
- Zuwendungen der Gemeinde und Dritter,
- Erträgen aus Veranstaltungen,
- sonstigen Einnahmen,
- mit Mitteln der Kameradschaftskasse erworbenen Gegenständen.

(3) Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zustimmung des Bürgermeisters einen
Wirtschaftsplan auf, der alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Ausgaben der
Kameradschaftskasse voraussichtlich eingehenden Einnahmen und die zu leistenden
Ausgaben enthält. Es wird eine Sonderkasse eingerichtet und eine Sonderrechnung
geführt.
Ausgaben können für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Über- und
außerplanmäßige Ausgaben können zugelassen werden, wenn ihre Deckung
gewährleistet ist. Außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des
Bürgermeisters. Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen
Haushaltsjahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Wirtschaftsplan dazu
ermächtigt.

(4) Über die Verwendung der Mittel beschließt der Feuerwehrausschuss. Der
Feuerwehrausschuss kann den Wehrleiter ermächtigen, über die Verwendung der Mittel
bis zu einer bestimmten Höhe oder für einen bestimmten Zweck zu entscheiden. Der
Wehrleiter vertritt bei Ausführung des Wirtschaftsplanes den Bürgermeister.

(5) Die Kameradschaftskasse ist jährlich mindestens einmal von drei Rechnungsprüfern,
die von der Hauptversammlung auf 5 Jahre  bestellt werden, zu prüfen. Der
Rechnungsabschluss ist dem Bürgermeister vorzulegen.

(6) Der Kassenverwalter der Kameradschaftskasse wird vom Feuerwehrausschuss für
die Dauer von fünf Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig.

(7) Ergänzende Regelungen können in einer eigenen Satzung über die
Kameradschaftskasse getroffen werden.
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§ 18
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung vom 19.2.2002 außer Kraft. 

Neukirch/Lausitz, den 22.März 2007 
Änderungssatzung: Neukirch/Lausitz, den 31.1. 2013 
(Hinweis: die Änderungssatzung wurde am 16.2.2013 öffentlich bekannt gemacht und ist damit am 
17.2.2013 in Kraft getreten) 

Gottfried Krause 
Bürgermeister  




